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An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlos-
senen 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Bundesfernstraßengesetzes 

nebst Begründung (Anlage 1) mit der Bitte, die Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister für Verkehr. 

Der Bundesrat hat in seiner 223. Sitzung am 23. September 1960 
gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu 
dem Entwurf wie aus Anlage 2 ersichtlich Stellung zu nehmen. 
Er ist der Ansicht, daß das Gesetz seiner Zustimmung bedarf. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des 
Bundesrates ist in der Anlage 3 dargelegt. 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 

Ludwig Erhard 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes 

zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Bundesfernstraßengesetz vom 6. August 
1953 (Bundesgesetzbl. I S. 903) in der Fassung des 
Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 (Bundesge-
setzbl. I S. 341) wird wie folgt geändert: 

1. a) § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Bundesstraßen des Fernverkehrs 
(Bundesfernstraßen) sind öffentliche Stra-
ßen, die ein zusammenhängendes Ver-
kehrsnetz bilden und einem weiträumigen 
Verkehr dienen oder zu dienen bestimmt 
sind. In der geschlossenen Ortslage (§ 5 
Abs. 4) gehören zum zusammenhängenden 
Verkehrsnetz die zur Aufnahme des weit-
räumigen Verkehrs notwendigen Straßen." 

b) § 1 Abs. 4 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„1. der Straßenkörper; das sind besonders 
der Straßengrund, der Straßenunterbau, 
die Straßendecke, die Brücken, Tunnel, 
Durchlässe, Dämme, Gräben, Entwässe-
rungsanlagen, Böschungen, Stützmauern, 
Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheits-
streifen;" 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält die Fassung: 

„Widmung, Umstufung, Einziehung"; 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Eine Straße erhält die Eigenschaft 
einer Bundesfernstraße durch Widmung." 

c) In Absatz 2 werden die Worte „in den Be-
sitz nach § 19 Abs. 3 eingewiesen ist" er-
setzt durch die Worte „den Besitz durch 
Vertrag, durch Einweisung nach § 19 Abs. 3 
oder in einem sonstigen gesetzlichen Ver-
fahren erlangt hat". 

d) Folgender Absatz 3 a wird eingefügt: 

„(3 a) Eine öffentliche Straße, die die Vor-
aussetzungen des § 1 erfüllt, ist zur Bun-
desautobahn oder Bundesstraße, eine Bun-
desstraße, die die Voraussetzungen des § 1 
Abs. 3 erfüllt, zur Bundesautobahn aufzu-
stufen." 

e) Die Absätze 4 bis 6 erhalten folgende Fas-
sung: 

„(4) Eine Bundesfernstraße, bei der die 
Voraussetzungen des § 1 weggefallen sind, 
ist entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung 
in die sich aus dem Landesrecht ergebende 
Straßenklasse abzustufen oder, wenn sie 
jede Verkehrsbedeutung verloren hat oder 
überwiegende Gründe des öffentlichen 
Wohls vorliegen, einzuziehen. 

(5) Die Absicht der Einziehung ist drei Mo-
nate vorher in den Gemeinden, die die 
Straße 	berührt, öffentlich bekanntzu

-

machen, um Gelegenheit zu Einwendungen 
zu geben. Von der Bekanntmachung kann 
abgesehen werden, wenn die zur Einzie-
hung vorgesehenen Teilstrecken in den im 
Planfeststellungsverfahren ausgelegten Plä-
nen (§ 18 Abs. 2) als solche kenntlich ge-
macht worden sind oder Teilstrecken im Zu-
sammenhang mit Änderungen von unwe-
sentlicher Bedeutung (§ 17 Abs. 2) einge-
zogen werden sollen. Die Abstufung soll nur 
zum Ende eines Rechnungsjahres ausge-
sprochen und drei Monate vorher angekün-
digt werden. 

(6) Über Widmung, Umstufung und Ein-
ziehung entscheidet die oberste Landesstra-
ßenbaubehörde. Sie hat vor einer Widmung 
oder Umstufung das Einverständnis des 
Bundesministers für Verkehr, vor einer Ruf-
stufung auch das Einverständnis des Bun-
desministers der Finanzen herbeizuführen. 
Die Entscheidung ist in einem vom Land zu 
bestimmenden Amtsblatt bekanntzumachen." 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird die Zahl „9000" durch 
„20 000" ersetzt. 

b) An die Stelle des Absatzes 3 treten folgende 
Absätze 3 und 3 a: 

„ (3) In den Ortsdurchfahrten der übrigen 
Gemeinden ist die Gemeinde Träger der 
Straßenbaulast für Gehwege und Parkplätze 
sowie für Radwege, soweit nicht auch auf 
den anschließenden freien Strecken Rad-
wege vorhanden oder vorgesehen sind. 

(3 a) Führt die Ortsdurchfahrt über Straßen 
und Plätze, die erheblich breiter angelegt 
sind als die Bundesstraße, so ist von der 
Straßenbaubehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde die seitliche Begrenzung der 
Ortsdurchfahrt besonders festzulegen. 
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Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, so 
entscheidet die oberste Landesstraßenbau

-

behörde." 

4. Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt: 

„§5a 
Zuwendungen für fremde Träger der Straßen

-

baulast 

Zum Bau oder Ausbau von Ortsdurchfahrten 
im Zuge von Bundesstraßen und zum Bau oder 
Ausbau von Zubringerstraßen zu Bundesfern-
straßen in der Baulast des Bundes kann der 
Bund Zuschüsse oder Darlehen gewähren, wenn 
ein erhebliches Interesse des Bundes besteht 
und sich auch das Land an den Kosten betei-
ligt. In besonderen Fällen können Zuwendun-
gen auch für den Grunderwerb gegeben wer-
den." 

5. In § 6 wird folgender Absatz la eingefügt: 

„(1a) Der bisherige Träger der Straßenbau-
last hat dem neuen Träger der Straßenbaulast 
dafür einzustehen, daß er die Straße in dem 
durch die Verkehrsbedeutung gebotenen Um-
fang ordnungsgemäß unterhalten und den not-
wendigen Grunderwerb durchgeführt hat." 

6. In § 7 wird folgender Absatz 2 a eingefügt: 

„ (2 a) Macht die dauernde Beschränkung des 
Gemeingebrauchs durch die Straßenbaubehörde 
die Herstellung von Ersatzwegen notwendig, so 
haben die für die Ersatzwege zuständigen Trä-
ger der Straßenbaulast gegen den Träger der 
Straßenbaulast der Bundesfernstraßen insoweit 
einen Anspruch auf Erstattung der Herstel-
lungskosten." 

7. In § 8 wird  folgender Absatz 4 a eingefügt: 

„(4 a) Werden durch den Ausbau von Bun-
desstraßen Zufahrten zu Grundstücken unter-
brochen, die keine anderweitige ausreichende 
Verbindung mit dem öffentlichen Verkehrs-
netz besitzen, so hat der Träger der Straßen-
baulast einen angemessenen Ersatz zu schaf-
fen oder eine angemessene Entschädigung in 
Geld zu gewähren. Das gilt nicht für Zufahr-
ten, die auf Grund einer widerruflichen Erlaub-
nis bestehen." 

8. a) § 9 Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Bei geplanten Bundesfernstraßen gelten 
die Beschränkungen der Absätze 1 und 2 
vom Beginn der Auslegung der Pläne im 
Planfeststellungsverfahren an (§ 18 Abs. 2)." 

b) § 9 Abs. 8 erhält folgende Fassung: 

„ (8) Die oberste Landesstraßenbaubehörde 
kann im Einzelfall Ausnahmen von den Ab

-

sätzen 1, 2 und 4 bis 6 zulassen, wenn die 
Durchführung der Vorschriften im Einzel-
falle zu einer offenbar nicht beabsichtigten 
Härte führen würde und die Abweichung  

mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist 
oder wenn Gründe des Wohles der Allge-
meinheit die Abweichung erfordern." 

c) In § 9 werden folgende Absätze 9 und 10 
angefügt: 

„(9) Wird infolge der Anwendung der Ab-
sätze 1, 2, 4 und 5 die bauliche Nutzung 
eines Grundstücks, auf deren Zulassung bis-
her ein Rechtsanspruch bestand, ganz oder 
teilweise aufgehoben, so kann der Eigen-
tümer insoweit eine angemessene Entschä-
digung in Geld verlangen, als seine Vorbe-
reitungen zur baulichen Nutzung des 
Grundstücks in dem bisher zulässigen Um-
fang für ihn an Wert verlieren oder eine 
wesentliche Wertminderung des Grund-
stücks eintritt. Zur Entschädigung ist der 
Träger der Straßenbaulast verpflichtet. 

(10) Im Falle des Absatzes 4 entsteht der 
Anspruch nach Absatz 9 erst, wenn der Plan 
rechtskräftig festgestellt oder mit der Aus-
führung begonnen worden ist, spätestens 
jedoch nach Ablauf von vier Jahren, nach-
dem die Beschränkungen der Absätze 1 
und 2 in Kraft getreten sind. 

9. Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt: 

„§ 9 a 

Veränderungssperre 

(1) Vom Beginn der Auslegung der Pläne im 
Planfeststellungsverfahren an (§ 18 Abs. 2) 
dürfen auf den vom Plan betroffenen Flächen 
bis zu ihrer Übernahme durch den Träger der 
Straßenbaulast wertsteigernde oder den ge-
planten Straßenbau erschwerende Veränderun-
gen nicht vorgenommen werden (Verände-
rungssperre). Baurechtlich genehmigte Verän-
derungen, die vorher begonnen worden sind, 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung 
einer bisher ausgeübten Nutzung werden hier-
von nicht berührt. 

(2) Dauert die Veränderungssperre länger 
als vier Jahre, so können die Eigentümer für 
die dadurch entstandenen Vermögensnachteile 
vom Träger der Straßenbaulast eine angemes-
sene Entschädigung in Geld sowie die Über-
nahme der vom Plan betroffenen Flächen ver-
langen, wenn es ihnen mit Rücksicht auf die 
Veränderungssperre wirtschaftlich nicht mehr 
zuzumuten ist, die Grundstücke in der bisheri-
gen oder einer anderen zulässigen Art zu be-
nutzen Kommt keine Einigung über die Über-
nahme zustande, so können sie die Entziehung 
des Eigentums an den Flächen verlangen. Im 
übrigen gilt § 19 (Enteignung). 

(3) Zur Sicherung der Planung neuer Bundes-
fernstraßen kann die oberste Landesstraßenbau-
behörde im Benehmen mit der Landespla-
nungsbehörde Planungsgebiete festlegen. Auf 
diese ist Absatz 1 sinngemäß anzuwenden. Die 
Festlegung ist auf höchstens zwei Jahre zu 
befristen. Sie tritt mit Beginn der Auslegung 
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der Pläne im Planfeststellungsverfahren außer 
Kraft. Ihre Dauer ist auf die Vierjahres-Frist 
nach Absatz 2 anzurechnen. 

(4) Die Festlegung eines Planungsgebietes 
ist in den Gemeinden, deren Bereich betroffen 
wird, ortsüblich bekanntzumachen. Planungsge-
biete sind außerdem in Karten kenntlich zu 
machen, die in den Gemeinden während der 
Geltungsdauer der Festlegung zur Einsicht aus-
zulegen sind. 

(5) Die oberste Landesstraßenbaubehörde 
kann im Einzelfall Ausnahmen von der Ver-
änderungssperre zulassen, wenn die Durchfüh-
rung zu einer offenbar nicht beabsichtigten 
Härte führen würde und die Abweichung mit 
den öffentlichen Belangen vereinbar ist, oder 
wenn Gründe des Wohles der Allgemeinheit die 
Abweichung erfordern." 

10. In § 11 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „durch 
Sichtbehinderung" gestrichen. 

11. § 12 Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Wird eine Kreuzung im Zuge des Ausbaues 
einer Straße geändert, so entfällt der Kosten-
anteil des Trägers der Straßenbaulast der an-
deren Straße, wenn es sich bei ihm um eine 
Gemeinde oder einen Gemeindeverband han-
delt und ihm die Kostenbeteiligung nicht zuge-
mutet werden kann." 

12. § 13 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Nach einer wesentlichen Änderung einer 
bestehenden Kreuzung haben die Träger der 
Straßenbaulast ihre veränderten Kosten für 
Unterhaltung und Erneuerung sowie für Wie

-

derherstellung im Falle der Zerstörung durch 
höhere Gewalt ohne Ausgleich zu tragen." 

13. § 14 erhält folgenden Absatz 5: 

„(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, 
wenn neue Bundesfernstraßen vorübergehend 
über andere öffentliche Straßen an das Bundes-
fernstraßennetz angeschlossen werden müssen." 

14. § 17 Abs. 7 entfällt. 

15. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird „§ 17" durch „§ 18 
Abs. 5" ersetzt. 

b) An die Stelle der Absätze 2 bis 5 tritt fol-
gender neuer Absatz 2: 

„ (2) Bis zum Inkrafttreten eines Bundes-
enteignungsgesetzes gelten für die Durch-
führung der Enteignung die Vorschriften des 
§ 2 und des Zweiten und Dritten Teils sowie 
der §§ 67, 68, 71 und 73 des Landbeschaf-
fungsgesetzes vom 23. Februar 1957 (Bun-
desgesetzbl. 1 S. 134) sinngemäß, mit folgen-
der Maßgabe: 

1. Im unmittelbaren Zusammenhang mit 
einer Enteignung für Zwecke der Bun-
desfernstraßen ist auch die Enteig-
nung zur Gewährung einer Entschädi-
gung in Land zulässig. 

2. Abweichend von § 11 Abs. 1 des ge-
nannten Gesetzes stellt den Antrag 
auf Einleitung des Enteignungsver-
fahrens der Träger der Straßenbau-
last, der die Enteignung zu seinen 
Gunsten erstrebt. 

3, Soweit die Vorschriften des genann-
ten Gesetzes den Bund als Antrag-
steller betreffen, gelten sie statt für 
den Bund für den Träger der Stra-
ßenbaulast, der die Enteignung be-
antragt. 

4. Der nach § 18 Abs. 5 festgestellte Plan 
ist dem Enteignungsverfahren zu-
grunde zu legen und für die Enteig-
nungsbehörde bindend. 

5. Die Enteignungsbehörde hat den Trä-
ger der Straßenbaulast auf dessen 
Antrag in den Besitz von Grund-
stücken vorzeitig einzuweisen, wenn 

a) der sofortige Beginn der Arbeiten 
für den Bau oder die Änderung 
von Bundesfernstraßen aus Grün-
den des allgemeinen Wohls ge-
boten und die Besitzeinweisung 
für die Durchführung der beab-
sichtigten Maßnahmen notwendig 
ist und 

b) -der Planfeststellungsbeschluß (§ 18 
Abs. 5) entweder unanfechtbar ge-
worden ist oder seine sofortige 
Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 
Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung von der Behörde, die ihn er-
lassen oder über einen Wider-
spruch zu entscheiden hat, beson-
ders angeordnet und nicht -die auf-
schiebende Wirkung eines Wider-
spruchs oder einer Anfechtungs-
klage durch das Gericht wiederher-
gestellt worden ist. 

6. Die Enteignungsbehörde kann den 
Träger der Straßenbaulast auf dessen 
Antrag nach Maßgabe des § 38 des 
Landbeschaffungsgesetzes auch dann 
in den Besitz von Grundstücken vor-
zeitig einweisen, wenn der Planfest-
stellungsbeschluß noch nicht erlassen 
ist, sofern nach dem Stand des Plan-
feststellungsverfahrens mit hoher 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, 
daß die Grundstücke in den Plan ein-
bezogen werden. 

7. Die vorzeitige Besitzeinweisung ist 
auch nach Erlaß des Enteignungs-
beschlusses zulässig, wenn nicht eine 
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gerichtliche Entscheidung ergangen 
ist, die die Enteignung als unzulässig 
erklärt. 

8. Der Besitzeinweisungsbeschluß ist 
aufzuheben, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren, nachdem die Besitzein-
weisung wirksam geworden ist, der 
Enteignungsbeschluß erlassen wird. 
Kann der Enteignungsbeschluß aus 
besonderen, durch das Verfahren be-
dingten Umständen nicht binnen der 
in Satz 1 bestimmten Frist ergehen, 
so ist die Enteignungsbehörde befugt, 
diese Frist bei weiterem Vorliegen 
der Voraussetzungen für eine vor-
zeitige Besitzeinweisung bis zu zwei 
Jahren zu verlängern." 

16. In § 20 Abs. i werden die Worte „nach diesem 
Gesetz" durch die Worte „nach Bundesrecht" 
ersetzt. 

Artikel 2 

Das Eigentum an den Ortsdurchfahrten der Bun-
desstraßen geht auf die Gemeinden über, soweit sie 
Träger der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten 
sind und das Eigentum bisher dem Bund, einem 
Land oder einem Gemeindeverband zustand. § 6 des 
Bundesfernstraßengesetzes ist anzuwenden. 

Artikel 3 

Der Bundesminister für Verkehr wird ermächtigt, 
den Wortlaut des Bundesfernstraßengesetzes in der 
nach diesem Gesetz geltenden Fassung mit dem 
Datum der Bekanntmachung neu bekanntzumachen 
und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu besei-
tigen. 

Artikel 4 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

Artikel 5 

(1) Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a tritt am 1. Ja-
nuar 1962 in Kraft. Im übrigen tritt das Gesetz am 
Tage nach seiner Verkündung in Kraft. Am glei-
chen Tage tritt § 7 Abs. 2 des Gesetzes über die 
vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesauto-
bahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernver-
kehrs vom 2. März 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 157) 
außer Kraft. 

(2) Artikel 1 Nr. 11 findet keine Anwendung auf 
Bauvorhaben, für die vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes der Plan festgestellt oder eine Kosten-
regelung vereinbart worden ist. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. 

Der Bundesrat hat in der 208. Sitzung am 10. Juli 
1959 bei der Beratung des Entwurfs eines Straßen-
baufinanzierungsgesetzes in einer Entschließung die 
Bundesregierung gebeten, möglichst bald einen Ent-
wurf zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes 
und des Gesetzes über die vermögensrechtlichen 
Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen 
Bundesstraßen des Fernverkehrs vorzulegen, der 
enthalten soll 

a) eine Ausweitung des Begriffs der Ortsdurchfahrt 
in Gemeinden mit mehr als 75 000 Einwohnern, 

b) die Entlastung der Baulastträger untergeordne-
ter Straßen von den Kosten der Änderungen an 
Kreuzungen und Einmündungen beim Ausbau 
von Bundesfernstraßen, 

c) die Erhöhung der Zuwendungen des Bundes und 
ihre Ausdehnung auf den Grunderwerb. 

Der Entwurf folgt in Artikel 1 der Entschließung des 
Bundesrates im wesentlichen auf folgende Weise: 

Zu a) 

Der Begriff der Ortsdurchfahrt wird für alle Ge-
meinden durch eine Ergänzung der Begriffsbestim-
mung „weiträumiges Verkehrsnetz" ausgeweitet 
(Nr. 1 Buchstabe a — § 1 Abs. 1 Satz 2 FStrG). Da-
durch wird klargestellt, daß in der geschlossenen 
Ortslage auch mehrere Straßen Ortsdurchfahrten im 
Sinne des Gesetzes sein können, wenn sie zur 
Durchleitung des weiträumigen Verkehrs notwendig 
sind. Dies entspricht der schon in der Begründung 
zum Straßenbaufinanzierungsgesetz (Drucksache 
1247 S. 7) angekündigten Absicht der Bundesregie-
rung, in den Großstädten Ringstraßen in die Orts-
durchfahrt einzubeziehen, vermeidet jedoch den für 
diesen Zweck zu engen Begriff „Ringstraße". 

Eine Beschränkung auf Gemeinden mit mehr als 
75 000 Einwohnern erschien nicht sinnvoll; denn 
auch in Gemeinden unter 75 000 Einwohnern kann 
sich das Bedürfnis zu einer Verzweigung der Orts-
durchfahrt ergeben. 

Zu b) 

Durch die Neufassung des § 12 Abs. 3 Satz 3 (vgl. 
Nr. 11) entfallen bei Kreuzungsänderungen, die 
durch den Ausbau einer Straße veranlaßt sind, die 
Kostenanteile der anderen Beteiligten, soweit sie 
kommunale Baulastträger sind und ihnen die Be-
teiligung nicht zugemutet werden kann. Dadurch 
werden die Gemeinden und Gemeindeverbände von 
den Kosten der Kreuzungsänderungen beim Ausbau 
von Bundesfernstraßen insoweit entlastet, als sie 
nicht im Hinblick auf einen beabsichtigten gleich-
zeitigen oder späteren Ausbau ihrer Straßen eine 
Änderung der Kreuzung auch im eigenen Interesse 

beanspruchen oder sich aus der Änderung für den 
Verkehr auf der kreuzenden Straße sonst ein Vor-
teil ergibt. 

Zu c) 

Die bisher im Gesetz über die vermögensrechtlichen 
Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen 
Bundesstraßen des Fernverkehrs enthaltene Vor-
schrift über Zuwendungen des Bundes für Orts-
durchfahrten und für Zubringerstraßen zu Bundes-
autobahnen wird wegen des Sachzusammenhangs in 
das Bundesfernstraßengesetz übernommen und vor-
schlagsgemäß auf den Grunderwerb ausgedehnt 
(Nr. 4 — § 5 a). Diese Ausweitung muß sich jedoch 
auf „besondere Fälle" beschränken; denn bei den 
Straßengrundstücken handelt es sich um ein wenn 
auch nicht rentierliches so doch wertbeständiges 
Vermögen, das der Gemeinde in jedem Falle ver-
bleibt. „Besondere Fälle" sind als gegeben anzu-
sehen, wenn die Kosten des Grunderwerbs im Ver-
hältnis zu den Baukosten einer Maßnahme unver-
hältnismäßig hoch sind. 

Da das Interesse des Bundes an einem Ausbau von 
Zubringerstraßen zu Bundesstraßen in dem gleichen 
Maße gegeben sein kann wie bei Zubringern zu 
Bundesautobahnen, erscheint es angezeigt, die Mög-
lichkeit der Zuwendungen für Zubringer entspre-
chend zu erweitern. 

Freiwillige Zuwendungen sind stets in das Ermes-
sen des Gewährenden gestellt und von der Haus-
haltslage abhängig; es ist daher nicht möglich, ihre 
Höhe im Gesetz festzulegen. Insoweit konnte dem 
Vorschlag des Bundesrates nicht gefolgt werden. 

II. 

Der Entwurf sieht in Artikel 1 ferner eine Reihe 
weiterer Änderungen des Bundesfernstraßengeset-
zes vor, die sich bei der bisherigen Anwendung des 
Gesetzes als notwendig oder zweckmäßig herausge-
stellt haben. Dazu gehören insbesondere folgende 
Änderungen: 

1. die gesetzliche Festlegung des Grundsatzes, daß 
für Umstufungen die Verkehrsbedeutung maßge-
bend sein soll (Nr. 2 — § 2 Abs. 3 a und 4) ; 

2. die Erhöhung der Einwohnergrenze für die Stra-
ßenbaulast der Gemeinden von 9000 auf 20 000 
(Nr. 3 Buchstabe a — § 5 Abs. 2) ;  

3. der Fortfall der gesetzlichen Beiträge der Ge-
meinden für eine „größere Breite" der Fahrbahn 
in Ortsdurchfahrten in der Baulast des Bundes 
(Nr. 3 Buchstabe b — § 5 Abs. 3) ; 

4. die gesetzliche Festlegung der Verpflichtung des 
 Trägers der Straßenbaulast 

a) zur Kostentragung für die Herstellung not-
wendiger Ersatzwege, wenn der Gemeinge- 
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brauch einer Bundesfernstraße beschränkt wird, 
insbesondere bei der Erklärung einer Bundes-
straße zur Kraftwagenstraße (Nr. 6 § 7 
Abs. 2 a); 

b) zur Ersatzbeschaffung oder Entschädigung für 
fortfallende Zufahrten bei Straßenbaumaß-
nahmen (Nr. 7 	§ 8 Abs. 4 a) ; 

c) zur Entschädigung für die Beschränkung einer 
bisher zulässigen baulichen Nutzung bei An-
wendung der Anbaubeschränkungen des § 9 
(Nr. 8 Buchstabe c — § 9 Abs. 9 und 10) ; 

5. die Einführung einer Veränderungssperre zur 
Freihaltung der Trasse von der Einleitung des 
Planfeststellungsverfahrens an und in Planungs-
gebieten (Nr. 9 - § 9 a) ; 

6. die Erweiterung der gesetzlichen Pflicht anderer 
Baulastträger zur Duldung vorübergehender Um-
leitungen auf die Duldung einer vorübergehen-
den Inanspruchnahme ihrer Straßen zum An-
schluß neuer Bundesfernstraßen an das vorhan-
dene Bundesfernstraßennetz (Nr. 13 — § 14 
Abs. 5) ; 

7. die Anwendung des Landbeschaffungsgesetzes 
bei Enteignungen für Bundesfernstraßen als 
Grundlage, insbesondere für eine Entschädigung 
in Land und für eine erleichterte vorzeitige Be-
sitzeinweisung (Nr. 15 — § 19 Abs. 2). 

III. 

Die vom Bundesrat vorgeschlagenen und die sonsti-
gen vorgesehenen Änderungen des Gesetzes führen 
zu einer Vermehrung der Straßenbauausgaben des 
Bundes in folgender Hinsicht: 

a) Der Bund wird in Zukunft die Kosten der durch 
den Ausbau von Bundesfernstraßen bedingten 
Änderungen an Straßenkreuzungen und -ein-
mündungen vielfach allein oder zum überwie-
genden Teil tragen müssen. Die finanziellen Fol-
gen dieser Gesetzesänderung lassen sich nicht 
genau feststellen. Nach den bisherigen Erfah-
rungen waren die Kostenanteile fremder Bau-
lastträger nach § 12 Abs. 3 FStrG bei Ausbau-
maßnahmen auf dem flachen Lande im Verhält-
nis zu den Gesamtbaukosten niedrig (durch-
schnittlich unter 1 v. H.), weil die Anpassung der 
Kreuzungen und Einmündungen in der Regel nur 
geringere Aufwendungen verursacht, beim Aus-
bau von Bundesstraßen innerhalb von Siedlungs-
gebieten sowie beim vierspurigen Ausbau von 
Bundesstraßen wegen der Umwandlung höhen-
gleicher Kreuzungen in Über- oder Unterfüh-
rungen verhältnismäßig hoch (z. B. beim Aus-
bau des Rhein-Main-Schnellweges durchschnitt-
lich 10 v. H., beim Ausbau des Ruhrschnellweges 
bis zu 25 v. H. und mehr). Die Mehrbelastung 
des Bundeshaushalts wird auf jährlich 10 bis 12 
Mio DM geschätzt. 

b) Die Übernahme der Straßenbaulast in Ortsdurch-
fahrten der Gemeinden zwischen 9000 und 20 000 
Einwohnern durch den Bund erhöht die Aus-
gaben des Bundes für Bau und Unterhaltung 
um einen Betrag von jährlich etwa 7 Mio DM. 

c) Der Wegfall der Beiträge der Gemeinden für 
eine „größere Breite" der Fahrbahn in der Orts-
durchfahrt vermindert die Einnahmen des Bun-
des um einen Betrag von schätzungsweise 1 /2 bis 
1 Mio DM jährlich. 

Die Mehrbelastung des Bundeshaushalts auf 
Grund der vorstehenden Änderungen beträgt 
demnach jährlich rd. 18 bis 20 Mio DM. 

d) Für die erhöhten Zuwendungen des Bundes an 
fremde Baulastträger (vgl. § 5 a) sind im Zeit-
raum des ersten Straßenbau-Vierjahresplanes 
unter Einrechnung des Ertrages aus dem mit 
dem Straßenbaufinanzierungsgesetz eingeführ-
ten „Gemeindepfennig" insgesamt rd. 588 Mio 
DM, für die Übernahme von Straßen im Wege 
der Aufstufung (vgl. § 2 Abs. 3 a) für den glei-
chen Zeitraum insgesamt 400 Mio DM vorge-
sehen (vgl. Bundeshaushaltsplan 1960 Epl. 12 
Kap. 10 Tit. 310 Kennziffer 1500 bis 1529 und 
Kennziffer 1091). 

Die gesamten Mehraufwendungen des Bundes müs-
sen aus den zweckgebundenen Straßenbaumitteln 
(vgl. Abschnitt I des Straßenbaufinanzierungsgeset-
zes vom 28. März 1960 — Bundesgesetzbl. I S. 201) 
gedeckt werden. 

Die Entschädigungspflichten des Trägers der Stra-
ßenbaulast, deren gesetzliche Festlegung der Ent-
wurf vorsieht (vgl. A. II. 4.) oder die sich als Aus-
wirkung aus den Änderungsvorschlägen des Ent-
wurfs ergeben (vgl. A. II. 6. und 7.), begründen 
keine Mehrbelastung des Bundeshaushalts, da diese 
Verpflichtungen schon jetzt auf Grund des Artikels 
14 Abs. 3 und des Artikels 106 Abs. 7 GG gegeben 
sind. Auch die übrigen Änderungsvorschläge sind 
ohne Einfluß auf den Bundeshaushalt. 

Die persönlichen und sächlichen Ausgaben der Län-
der als Träger der Verwaltung für die Bundesfern-
straßen (Artikel 90 Abs. 2 GG) werden durch den 
Entwurf nicht berührt. 

B. Im besonderen 

Zu Artikel 1 

Zu Nr. 1 (§ 1) 

Absatz 1: s. Erläuterung unter A. I. zu a). 

Absatz 4: Die Einfügung der Tunnel in die Aufzäh-
lung unter Nr. i dient der Klarstellung. Mit den 
Bezeichnungen „Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicher-
heitsstreifen" wird dem geänderten Sprachgebrauch 
gefolgt (anstelle „Mittelstreifen" und „Bankette"). 

Zu Nr. 2 (§ 2) 

Absatz 1: Die Zuständigkeit und das Verfahren wer-
den in den Absätzen 5 und 6 geregelt. 

Absatz 2: Voraussetzung für die Widmung ist die 
Verfügungsmacht des Baulastträgers über das Stra-
ßengrundstück, die nach der bisherigen Rechtslage 
durch das Eigentum am Straßengrundstück, durch 
die Zustimmung des Eigentümers zur Widmung oder 
durch die Besitzeinweisung im Enteignungsverfahren 
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erworben wird. Der Entwurf soll die Voraussetzun-
gen für die Widmung erleichtern, indem auch die 
freiwillige Besitzüberlassung zum Zwecke des Stra-
ßenbaues und die Besitzeinweisung nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften (z. B. im Flurbereinigungs-
verfahren) als ausreichende Grundlage für die Wid-
mung erklärt wird. 

Absätze 3a und 4: Der neue Absatz 3a begründet 
eine gesetzliche Verpflichtung der obersten Landes-
straßenbaubehörde, nicht aber einen Rechtsanspruch 
des bisherigen Trägers der Straßenbaulast, daß eine 
Straße, die die Voraussetzungen des § 1 erfüllt, zur 
Bundesfernstraße aufgestuft wird. Dadurch sollen 
Parteistreitverfahren zwischen den beteiligten Bau-
lastträgern vermieden werden. 

Folgerichtig erhält der neugefaßte Absatz 4 anstelle 
der früheren Sollvorschrift über die Entwidmung 
eine gesetzliche Verpflichtung zur Abstufung einer 
Bundesfernstraße oder zu ihrer Einziehung, wenn 
die Voraussetzungen einer Bundesfernstraße nicht 
mehr vorliegen. Bei der Abstufung ergibt sich die 
der Straße nach ihrer Verkehrsbedeutung zukom-
mende neue Straßenklasse wie nach der bisherigen 
Rechtslage aus dem Landesrecht. 

Der Entwurf stimmt hinsichtlich der Umstufung und 
Einziehung mit der Regelung in Artikel 7 und 8 des 
bayerischen Straßen- und Wegegesetzes vom 11. 
Juli 1958 (GVBl. S. 147) überein, ebenso mit §§ 8 
und 9 des Entwurfs eines Straßengesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (Drucksache Nr. 10 vom 
8. Oktober 1958). 

Aus der Einordnung einer Bundesfernstraße in die 
Klasse der Bundesautobahnen oder in ,die der Bun-
desstraßen ergeben sich unterschiedliche Rechtswir-
kungen, insbesondere bei der Anwendung der Vor-
schriften über Bauanlagen an Bundesfernstraßen 

(§ 9). 
Aus diesem Grunde sieht der Entwurf in Absatz 
3 a für die Erklärung einer Bundesstraße zur Bun-
desautobahn die förmliche Aufstufung vor, deren 
öffentliche Bekanntmachung (Absatz 6) die not-
wendige Rechtssicherheit bei der Feststellung ge-
währleistet, welche Rechtsvorschriften Anwendung 
finden. Die Abstufung einer Bundesautobahn zur 
Bundesstraße ist in den Entwurf nicht aufgenom-
men worden, weil sie kaum je in Betracht kommen 
dürfte. 

Absatz 5: Die Verkürzung der Ankündigungsfristen 
auf drei Monate soll das Abstufungs- oder Ein-
ziehungsverfahren beschleunigen. Eine besondere 
Bekanntmachung der Einziehungsabsicht erscheint 
entbehrlich, wenn die einzuziehenden Abschnitte 
in den Plänen kenntlich gemacht worden sind, die 
im Planfeststellungsverfahren zur Einsicht ausge-
legt werden, oder wenn im Zusammenhang mit 
Änderungen unwesentlicher Bedeutung, für die ein 
Planfeststellungsverfahren gemäß § 17 Abs. 2 un-
terbleiben kann, Flächen eingezogen werden sollen; 
denn in solchen Fällen kann es sich stets nur um 
kleine Straßenstücke handeln. 

Absatz 6: Zum Zwecke der Vereinfachung und zur 
Vermeidung von Meinungsverschiedenheiten über 

den Lauf der Rechtsmittelfrist sollen Widmungs

-

Umstufungs- und Einziehungsverfügungen in Zu-
kunft nur noch im Amtsblatt des Landes veröffent-
licht werden, nicht auch wie bisher im Verkehrs-
blatt. Es ist jedoch vorgesehen, im Verkehrsblatt 
allgemein interessierende Veränderungen im Bun-
desfernstraßennetz nachrichtlich bekanntzugeben. 

Zu Nr. 3 (§ 5) 

Absatz 2: Der Ausbau und die Unterhaltung der 
Ortsdurchfahrten erfordern erhebliche Mittel und 
gut ausgestattete technische Dienststellen. Eine 
erhebliche Anzahl der Gemeinden, die nach den 
bisherigen Vorschriften Träger der Straßenbaulast 
für die Ortsdurchfahrten waren, ist durch diese 
Aufgabe überfordert. Es erscheint angezeigt, die 
Straßenbaulast in den Ortsdurchfahrten in Gemein-
den bis zu einer Einwohnerzahl von 20 000 auf den 
Bund zu überführen. Die Erhöhung der Einwohner-
zahl entspricht dem Vorschlag des Deutschen Ge-
meindetages in der Stellungnahme zum Straßen-
baufinanzierungsgesetz vom 15. Oktober 1959, fer-
ner einem mit Rücksicht auf die in Aussicht 
genommene Novelle zum Bundesfernstraßengesetz 
zurückgestellten Antrag der Fraktion der SPD in 
der zweiten Lesung des Straßenbaufinanzierungs-
gesetzes im Deutschen Bundestag. 

Absatz 3: Die bisher gesetzlich vorgeschriebenen 
Beiträge der Gemeinden mit nicht mehr als als 9000 
Einwohnern für eine „größere Breite" der Fahrbahn 
in der Ortsdurchfahrt gegenüber der Breite der 
Außenstrecken sind nach den Erfahrungen unbedeu-
tend. Ihre Berechnung erfordert jedoch einen ver-
hältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand. Es ist da-
her gerechtfertigt, die Beitragspflicht aufzuheben. So-
weit erforderlich und durchführbar, können größere 
Fahrbahnverbreiterungen im Wege der seitlichen 
Begrenzung der Ortsdurchfahrt (vgl. Absatz 3 a) aus 
der Straßenbaulast des Bundes ausgeschieden wer-
den. 

Absatz 3 enthielt bisher für Gehwege und Park-
plätze sowie für Radwege, die sich nicht auf der 
freien Strecke fortsetzen, nur eine negative Rege-
lung derart, daß der Bund hierfür nicht Träger der 
Straßenbaulast ist. Wem die Straßenbaulast zufällt, 
konnte aus dem Bundesrecht nicht beantwortet wer-
den. Diese Lücke soll nunmehr dadurch geschlossen 
werden, daß die Gemeinden insoweit ausdrücklich 
als Träger der Straßenbaulast bestimmt werden. Da-
durch tritt jedoch keine zusätzliche Belastung der 
Gemeinden ein, da sie diese Aufgaben schon bisher 
als Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
wahrnehmen. Rechtsvorschriften, wonach die Ge-
meinden die Anlieger zu Beiträgen oder Unterhal-
tungsleistungen heranziehen können, z. B. die Vor-
schriften des Bundesbaugesetzes über den Erschlie-
ßungsbeitrag, bleiben unberührt. 

Absatz 3a: Die Ermächtigung der obersten Landes-
straßenbaubehörden zur Entscheidung über die 
seitliche Begrenzung der Ortsdurchfahrt, wenn es 
zu einem Einvernehmen mit der Gemeinde nicht 
kommt, schließt eine Lücke im Gesetz. Die Entschei-
dung unterliegt der Anfechtung im Verwaltungs- 
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streitverfahren. Die Regelung ist Artikel 42 Abs. 3 
des bayerischen Straßen- und Wegegesetzes ent-
nommen. 

Zu Nr. 4 (§ 5 a) 

Siehe die Erläuterung unter A. I. zu c). 

§ 7 Abs. 2 des Gesetzes über die vermögensrecht-
lichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und 
sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs wird 
aufgehoben (Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 des Gesetz-
entwurfs). 

Zu Nr. 5 (§ 6) 

Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, daß 
der bisherige Träger der Straßenbaulast im Hin-
blick auf einen bevorstehenden Wechsel die lau-
fende Unterhaltung zu Lasten des neuen Trägers 
vernachlässigt. Der neu eingefügte Absatz la  ent-
spricht Artikel 9 Abs. 4 des bayerischen Straßen- 
und Wegegesetzes. 

Zu Nr. 6 (§ 7) 

Aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs wird es mehr und mehr erforderlich, den 
Gemeingebrauch einzelner Bundesstraßen auf die 
Benutzung mit Kraftfahrzeugen zu beschränken. 
Soweit in einem solchen Falle dem von der Benut-
zung der Bundesstraße ausgeschlossenen Verkehr 
(Gespannen, Radfahrern, Fußgängern) geeignete 
andere Wege nicht zur Verfügung stehen, müssen 
sie geschaffen werden. Das kann durch Bau neuer 
Wege oder durch Ausbau bereits vorhandener Ver-
bindungen geschehen. Der neue Absatz 2 a regelt 
die Kostentragung hierfür. Zu den Herstellungs-
kosten gehören auch die Kosten eines notwendigen 
Ausbaues und des Grunderwerbs. 

Die Verpflichtung des Trägers der Straßenbaulast 
der Bundesfernstraßen beschränkt sich (ähnlich der 
Regelung in §§ 5 und 6 des Landbeschaffungsgeset-
zes) auf die Übernahme der Herstellungskosten. Die 
künftige Unterhaltung bleibt den hierfür zuständi-
gen Baulastträgern überlassen; denn diese Be-
lastung ist ihnen zumutbar (Artikel 106 Abs. 7 GG; 
ähnlich die Regelung in § 29 des österreichischen 
Bundesstraßengesetzes vom 15. Februar 1948). 

Zu Nr. 7 (§ 8) 

Mit der gesetzlichen Festlegung einer Verpflichtung 
des Trägers der Straßenbaulast, bei Straßenbau-
maßnahmen die gestörten Zufahrten, soweit erfor-
derlich, wiederherzustellen, wird die Folgerung aus 
der Rechtsprechung gezogen, wonach es sich bei 
einer solchen Störung in der Regel urn einen ent-
eignungsgleichen Eingriff handelt, der eine Entschä-
digungspflicht auslöst (vgl. BGH in DÖV 1959 
S. 751 und 752 - VkBl. 1959 S. 469 und 470). Eine 
entsprechende Regelung enthält auch § 25 in Ver-
bindung mit § 17 des österreichischen Bundesstra-
ßengesetzes und § 18 des Entwurfs eines Wege-
gesetzes für Hamburg (Mitteilung des Senats an 
die Bürgerschaft Nr. 138 vom 1. April 1958). Eine 
solche Wiederherstellungs- oder Entschädigungs

-

pflicht ist jedoch nur bei Zufahrten gerechtfertigt, 
die auf unwiderruflichen Nutzungsrechten aus 
früherer Zeit beruhen oder — vielfach ebenfalls 
vor unvordenklichen Zeiten — in Ausübung des 
Gemeingebrauchs der Anlieger an der Straße ein-
gerichtet worden sind. Sind Zufahrten nach dem 
Bundesfernstraßengesetz oder nach einem früheren 
Landesrecht unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
gestattet worden, muß es dem Anlieger überlassen 
bleiben, zur Vermeidung des Widerrufs die Zufahrt 
der véränderten Straßenlage auf eigene Kosten 
anzupassen. 

Absatz 4: Die Neufassung dient der Klarstellung. 
Die bisherige Fassung ließ Zweifel offen, wann das 
Planfeststellungsverfahren als eingeleitet anzuse-
hen ist. 

Zu Nr. 8 (§ 9) 

Absatz 8: Die Ermächtigung der obersten Landes-
straßenbaubehörde zur Zulassung von Ausnahmen 
bedarf, wie sich in der Rechtsprechung erwiesen 
hat, aus rechtsstaatlichen Gründen einer näheren 
Bestimmung. Die vorgeschlagene Ergänzung ent-
spricht dem Wortlaut in § 31 Abs. 2 des Bundes-
baugesetzes. 

Absätze 9 und 10: Durch § 9 wird das Eigentum an 
den Grundstücken beiderseits der Bundesfernstra-
ßen hinsichtlich der baulichen Nutzung Beschrän-
kungen unterworfen. Solche Beschränkungen halten 
sich im allgemeinen im Rahmen der Sozialbindung 
des Eigentums. Soweit jedoch Grundstücke auf 
Grund der Vorschriften des allgemeinen Baurechts 
die rechtliche Baulandqualität bereits derart erhal-
ten haben, daß dem Eigentümer ein Rechtsanspruch 
auf Zulassung der baulichen Nutzung zusteht, wird 
durch die Anwendung des § 9 eine Beschränkung 
auferlegt, die über die Sozialbindung hinausgeht 
und daher eine Entschädigungspflicht begründet. Da 
es sich hierbei um einen ähnlichen Fall handelt wie 
bei der Entziehung oder Minderung der Bauland-
qualität durch nachträgliche Änderung eines Be-
bauungsplans, übernimmt der Entwurf die Entschä-
digungsgrundsätze des § 44 des Bundesbaugesetzes. 

Da bei geplanten Straßen die Beschränkungen des 
§ 9 bereits von der Einleitung des Planfeststellungs-
verfahrens an gelten (Absatz 4), in diesem Verfah-
ren aber Änderungen des Plans möglich sind, ist 
es gerechtfertigt, in den Fällen des Absatzes 4 den 
Entschädigungsanspruch erst mit dem Inkrafttreten 
des Planfeststellungsbeschlusses oder — bei vor-
zeitiger Besitzeinweisung (§ 19 Abs. 2 Nr. 5 und 6) 
— mit dem früheren Baubeginn entstehen zu lassen. 
Vor diesem Zeitpunkt ist dem Anlieger die entschä-
digungslose Hinnahme der Baubeschränkungen zuzu-
muten, die sich insoweit im Rahmen der ver-
fassungsrechtlich zulässigen gesetzlichen Bindung 
des Eigentums halten. In Anlehnung an die Vier-
jahresfrist in § 18 des Bundesbaugesetzes bei der 
Entschädigung für Veränderungssperren bestimmt 
der Entwurf, daß der Anspruch auf Entschädigung 
jedoch in jedem Falle spätestens nach Ablauf von 
vier Jahren nach dem Inkrafttreten der Beschrän-
kungen entsteht. 



Drucksache 2159 	Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode 

Zu Nr. 9 (§ 9 a) 

Absatz 1 und 2: Durch die Errichtung baulicher An-
lagen oder durch sonstige Veränderungen an den 
Grundstücken in der Trasse geplanter Bundesfern-
straßen (z. B. durch Abgrabungen oder Aufschüt-
tungen) kann der Straßenbau erheblich erschwert 
oder verteuert, die Planung z. B. auch unmöglich 
gemacht werden. Das Bundesfernstraßengesetz bie-
tet bisher keine Rechtsgrundlage, solche Vorhaben 
zu verhindern. § 9 bezieht sich auch bei geplanten 
Bundesfernstraßen (§ 9 Abs. 4) nur auf Maßnahmen 
seitlich der Straße. Der neueingefügte § 9 a sieht 
in Anlehnung an § 14 des Bundesbaugesetzes eine 
Veränderungssperre vor, die mit der Einleitung des 
Planfeststellungsverfahrens auf den vom Plan be-
troffenen Grundstücken von Gesetzes wegen ent-
steht und über den Abschluß des Planfeststellungs-
verfahrens hinaus andauert. Die Veränderungs-
sperre wird in der Regel in absehbarer Zeit dadurch 
gegenstandslos, daß der Besitz an den Grund-
stücken in Ausführung der festgestellten Pläne 
durch Rechtsgeschäft oder durch Einweisung (§ 19) 
auf den Träger Straßenbaulast übergeht. Da die 
Ausführung bereits genehmigter Bauvorhaben und 
die Fortführung der bisherigen zulässigen Nut-
zung der Grundstücke durch die Veränderungs-
sperre nicht behindert wird, kann dem Eigentümer 
für eine befristete Zeitspanne die entschädigungs-
lose Hinnahme der Sperre zugemutet werden. Diese 
hält sich insoweit im Rahmen der verfassungs-
rechtlich zulässigen Bindung des Eigentums. Diese 
Zeitspanne ist im Entwurf entsprechend der Befri-
stung in § 18 des Bundesbaugesetzes mit vier Jah-
ren vorgesehen. 

Hat der Träger der Straßenbaulast innerhalb dieser 
Zeitspanne die von der Veränderungssperre betrof-
fenen Grundstücke nicht erworben, muß dem Eigen-
tümer für die sich aus der Fortdauer der Verände-
rungssperre ergebenden Vermögensnachteile eine 
Entschädigung zugebilligt werden, für die der Trä-
ger der Straßenbaulast aufzukommen hat. 

Daneben übernimmt der Entwurf im Zusammen-
hang mit der Veränderungssperre den bisher in 
§ 17 Abs. 7 geregelten Anspruch des Eigentümers 
auf Übernahme der betroffenen Flächen, beschränkt 
diesen Anspruch jedoch auf die Fälle, in denen die 
weitere Benutzung der Grundstücke unter der Last 
der Veränderungssperre den Grundstückseigen-
tümern wirtschaftlich nicht mehr zugemutet werden 
kann, da ihnen nur unter dieser Voraussetzung 
ohne die Übernahme ein Sonderopfer im Interesse 
der Allgemeinheit auferlegt würde. 

Absatz 3 und 4: In besonderen Fällen kann es an-
gezeigt sein, schon vor Einleitung des Planfeststel-
lungsverfahrens das Gelände, in dem Bundesfern-
straßen geplant werden sollen, vor nachteiligen 
Veränderungen zu schützen. Absatz 4 ermächtigt 
daher die oberste Landesstraßenbaubehörde unter 
Beteiligung der Landesplanungsbehörden, Planungs-
gebiete festzulegen. in deren Bereich die Grund-
stücke der gleichen Veränderungssperre unterlie-
gen wie Grundstücke im Bereich von Plänen, deren 
Feststellung eingeleitet ist. Die Planungsgebiete 

werden größer sein müssen als der später für die 
Ausführung benötigte Geländestreifen, damit die 
Straßenbaubehörde in der Planung möglichst wenig 
behindert wird. Es werden also vorerst auch 
Grundstücke von der Veränderungssperre betroffen, 
die später nicht im Bereich der Trasse liegen wer-
den. Infolgedessen ist die Geltungsdauer eines 
solchen Planungsgebietes auf höchstens zwei Jahre 
begrenzt. Bei dieser Zeitdauer hält sich die Be-
schränkung des Grundeigentums im Rahmen der 
verfassungsrechtlich zulässigen gesetzlichen Bin-
dung des Eigentums und bedarf daher keiner Ent-
schädigung. Sie ist auf die Dauer der Veränderungs-
sperre in einem Planungsgebiet nach Einleitung der 
Planfeststellung anzurechnen. 

Absatz 4 entspricht der Regelung in Artikel 14 ff. 
des Entwurfs für das Schweizer Nationalstraßen-
gesetz. 

Absatz 5: Um Härten ausgleichen oder öffentlichen 
Interessen genügen zu können, bedarf es in gleicher 
Weise wie bei den Baubeschränkungen für Bau-
anlagen seitlich der Bundesfernstraßen der Mög-
lichkeit einer Ausnahme von der Veränderungs-
sperre (vgl. § 9 Abs. 8). 

Zu Nr. 10 (§ 11) 

Nach Absatz 2 durften Anpflanzungen, Zäune, Sta-
pel, Haufen u. ä. mit dem Grundstück nicht fest 
verbundene Einrichtungen nicht angelegt werden, 
wenn sie die Verkehrssicherheit durch Sichtbehin-
derung beeinträchtigten. Die Beschränkung dieser 
Verbotsvorschrift auf Beeinträchtigungen „durch 
Sichtbehinderung" ist zu eng. Es kommen auch an-
dere die Verkehrssicherheit - gefährdende Beein-
trächtigungen vor, die ebenfalls vermieden werden 
müssen (z. B. eine Vereisung oder Verschmutzung 
der Fahrbahn infolge einer Dampf- oder Staubent-
wicklung aus Ablagerungen seitlich der Straße). 

Zu Nr. 11 (§ 12) 

Die Anwendung der Kostenteilung bei jeder Kreu-
zungsänderung hat bei Gemeinden und Gemeinde-
verbänden zu Härten geführt. Das war insbeson-
dere der Fall, wenn eine Kreuzung wegen des Aus-
baues einer der beteiligten Straßen geändert wer-
den mußte und für den Baulastträger der kreuzen-
den oder einmündenden Straßen mit dieser Ände-
rung keinerlei Vorteil verbunden war. Der neu-
gefaßte Satz 3 soll diese Härten ausschalten, indem 
er bei einer Änderung infolge des Ausbaues einer 
Straße die Kostenbeteiligung des anderen Baulast-
trägers, soweit es sich um eine Gemeinde oder 
einen Gemeindeverband handelt, davon abhängig 
macht, ob ihm die Kostenbeteiligung zugemutet 
werden kann. Die Kostenbeteiligung ist stets dann 
zumutbar, wenn der Baulastträger der kreu-
zenden Straße für die Gestaltung der Kreuzungs-
anlage besondere Wünsche geltend macht, die sich 
aus einem Ausbau der kreuzenden Straße ergeben, 
der gleichzeitig mit dem Ausbau der anderen Straße 
durchgeführt werden soll oder in absehbarer Zeit 
geplant ist, oder die dazu dienen sollen, die Kreu-
zung einem schon früher hergestellten Ausbau- 
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zustand der kreuzenden Straße anzupassen. Die 
Kostenbeteiligung erscheint nicht zumutbar, wenn 
die durch den Ausbau einer Straße bedingte Ände-
rung weder für den Verkehr auf der kreuzenden 
Straße noch für deren Ausbau oder Unterhaltung 
einen Vorteil mit sich bringt. 

Soweit Kreuzungen unabhängig von dem Ausbau 
einer Straße wegen der Verkehrsentwicklung geän-
dert werden müssen (z. B. Umwandlung einer 
höhengleichen Kreuzung in einen Verteilerkreis 
oder in eine Über- oder Unterführung), ist die bis-
herige Kostenteilung im Verhältnis der Fahrbahn-
breiten die angemessene Kostenregelung, weil die 
vorhandenen oder vorgesehenen Ausbaubreiten 
der Verkehrswege ihrer Verkehrsbedeutung an-
nähernd entsprechen. 

Zu Nr. 12 (§ 13) 

§ 13 Abs. 4 enthält den Grundsatz, daß die sich bei 
Änderung einer Kreuzung ergebende Veränderung 
in der Unterhaltungslast von den Beteiligten ohne 
Ausgleich zu tragen ist. Abweichend davon sieht 
Satz 2 vor, daß nach einer wesentlichen Änderung 
die Kosten einer Erneuerung oder Wiederherstel-
lung wie die Kosten einer Änderung zu teilen sind. 
Für die Kostentragung bei einer Erneuerung oder 
Wiederherstellung kommt es daher nach der bis-
herigen Regelung darauf an, ob eine Kreuzung nach 
dem Inkrafttreten des Bundesfernstraßengesetzes 
wesentlich geändert worden ist oder nicht. Diese 
Unterscheidung führt zu einer Unsicherheit in der 
Verantwortung und steht nicht im Einklang mit 
dem Grundsatz, daß die Erneuerung und Wieder-
herstellung ein Teil der Unterhaltung ist und daher 
dem Unterhaltungspflichtigen obliegt, zumal der 
Zeitpunkt einer Erneuerung nicht unwesentlich 
davon abhängen kann, wie die Unterhaltung wahr-
genommen wird. Die Neufassung des Absatzes 4 
stellt diesen Grundsatz wieder her und schafft ein-
heitliche Verantwortlichkeiten für alle Kreuzungs-
anlagen ohne Rücksicht darauf, ob sie schon geän-
dert worden sind oder nicht. 

Zu Nr. 13 (§ 14) 

Bei längeren Neubaustrecken ergibt sich das Bedürf-
nis, fertiggestellte Bauabschnitte dem Verkehr frei-
zugeben und sie zu diesem Zweck vorübergehend 
an andere Straßen anzuschließen. Die Ergänzung 
des § 14 erweitert die für Umleitungen bestehende 
Duldungspflicht anderer Baulastträger auf die Dul-
dung solcher vorübergehender Anschlüsse mit der 
Folge, daß die Erstattungspflichten nach Absatz 3 
auch in diesen Fällen Anwendung finden. 

Zu Nr. 14 (§ 17) 

Da eine entsprechende Regelung nunmehr in § 9 a 
Abs. 2 aufgenommen worden ist, kann Absatz 7 
entfallen. 

Zu Nr. 15 (§ 19) 

Absatz 1 
Grundlage für eine Enteignung nach § 19 ist stets 
der im Verfahren nach § 18 festgestellte Plan. 
Soweit die Planfeststellung unterbleibt, weil die für 

den Bau oder die Änderung einer Bundesfernstraße 
benötigten Flächen bereits in einem städtebaulichen 
Plan ausgewiesen sind (§ 17 Abs. 3 FStrG), muß 
eine etwa notwendig werdende Enteignung nach 
den für die Durchführung solcher städtebaulicher 
Pläne vorgesehenen Enteignungsverfahren stattfin-
den. Um dieses klarzustellen, wird der Hinweis auf 
§ 17 in „§ 18 Abs. 5° geändert. 

Die Frage, oh Satz 1, der den Trägern der Straßen-
baulast das subjektive Enteignungsrecht verleiht, 
in Anlehnung an § 28 Abs. i des Luftverkehrs-
gesetzes vom 10. Januar 1959 (Bundesgesetzbl. I S. 9) 
in dem Sinne geändert werden soll, daß für Zwecke 
der Bundesfernstraßen die Enteignung zulässig sei, 
ist zur grundsätzlichen Entscheidung im Rahmen 
des künftigen Bundesenteignungsgesetzes zurück-
gestellt worden. 

Absatz 2 

Die Enteignungsgesetze der Länder sind z. T. ver-
altet und hinsichtlich der Vorschriften über die 
Entschädigung nicht ausreichend. Das gilt vor allem 
für die Entschädigung bei einer vorläufigen Besitz-
einweisung und für die Entschädigung in Land. Da 
es noch kein Bundesenteignungsgesetz gibt, sollen 
his zum Erlaß eines solchen Gesetzes bei Enteig-
nungen für Zwecke der Bundesfernstraßen die Vor-
schriften des Landbeschaffungsgesetzes angewendet 
werden. Dadurch wird erreicht, daß der Bund bei 
Inanspruchnahme fremden Grundeigentums zum 
Bau von Bundesfernstraßen die Betroffenen nach 
denselben Grundsätzen entschädigt, wie bei der 
Inanspruchnahme für die in § i des Landbeschaf-
fungsgesetzes genannten anderen Bundesaufgaben. 
Diese Gleichstellung ist zur Wahrung des Gleich-
heitsgrundsatzes geboten und auch aus Verwal-
tungsgründen unerläßlich, weil der freihändige 
Grunderwerb sonst auf unüberwindliche Schwierig-
keiten stoßen würde. Das Landbeschaffungsgesetz 
ist bis zum Inkrafttreten des Bundesenteignungs-
gesetzes im übrigen auch für Zwecke der Zivil-
luftfahrt anzuwenden (vgl. § 28 Abs. 1 des Luft-
verkehrsgesetzes). 

Nr. 1: 

Wie bei den Landbeschaffungen für Aufgaben der 
Verteidigung ergibt sich auch bei der Inanspruch-
nahme von Grundstücken für Straßenbauzwecke 
mitunter die Notwendigkeit, einem Betroffenen zur 
Erhaltung seiner Existenz die Entschädigung ganz 
oder teilweise in Land zu gewähren, das u. U. im 
Wege der Enteignung beschafft werden muß. Zu 
diesem Zweck muß der Rahmen für die Zulässigkeit 
der Enteignung entsprechend erweitert werden. 

Nr. 5 und 6: 

Häufige Schwierigkeiten beim Grunderwerb, die 
zu kostspieligen Verzögerungen bei Bauvorhaben 
führen können, haben das Bedürfnis nach einer 
möglichst frühzeitigen vorläufigen Besitzeinwei-
sung gezeigt. Zwar wird in der Regel die Besitzein-
weisung erst nach der Feststellung des Plans in 
Betracht kommen; für diesen Fall soll durch die 
Neufassung aus rechtsstaatlichen Gründen aus-
drücklieh klargestellt werden, daß der Planfeststel- 
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lungsbeschluß entweder rechtskräftig geworden 
oder für sofort vollziehbar erklärt worden ist. In 
einzelnen Fällen läßt sich aber schon zu einem frü-
heren Zeitpunkt eine vorläufige Besitzeinweisung 
vertreten, sofern nach dem Stand des Planfeststel-
lungsverfahrens mit hoher Wahrscheinlichkeit anzu-
nehmen ist, daß die Grundstücke in den Plan ein-
bezogen werden (vgl. BGHZ 23, 377). Diese Mög-
lichkeit soll im Interesse einer Beschleunigung des 
Baugeschehens durch Nummer 6 des neugefaßten 
Absatzes 2 geschaffen werden. Die Einweisung liegt 
im pflichtgemäßen Ermessen der Enteignungs-
behörde. 

Nr. 8: 

Die Befristung der vorläufigen Besitzeinweisung in 
§ 42 des Landbeschaffungsgesetzes auf ein Jahr mit 
der Möglichkeit der Verlängerung bis zu einem 
weiteren Jahr ist für Straßenbauvorhaben zu kurz. 
Für Zwecke des Straßenbaues werden in der Regel 
nur verhältnismäßig schmale Geländestreifen benö-
tigt, die bei Ausführung des Bauvorhabens in voller 
Breite baulich umgestaltet werden. Die Vermessung 
der in Anspruch genommenen Teilflächen, welche die 
Voraussetzung für den Erlaß des Enteignungs-
beschlusses ist (§ 47 Abs. 3 Nr. 2 a des Landbe-
schaffungsgesetzes), ist daher vielfach erst nach 
Baufertigstellung durchführbar. Für die Bauausfüh-
rung werden jedoch längere Fristen benötigt. Die 
Fristen in § 42 des Landbeschaffungsgesetzes waren 
daher für die Anwendung bei Straßenbauvorhaben 
entsprechend zu verlängern. 

Zu Nr. 16 (§ 20) 

Aufgaben der Baulastträger der Bundesfernstraßen 
können sich nicht nur aus dem Bundesfernstraßen-
gesetz, sondern auch aus anderen Bundesgesetzen 
ergeben. Auch die Erfüllung dieser Aufgaben soll 
durch die Straßenaufsicht sichergestellt werden. Aus 
diesem Grunde war die bisherige Beschränkung der 
Straßenaufsicht auf die Aufgaben „nach diesem Ge-
setz" zu eng. 

Zu Artikel 2 

Das Gesetz über die vermögensrechtlichen Verhält

-

nisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundes

-

straßen des Fernverkehrs vom 2. März 1951, durch 

das in Ausführung des Artikels 90 Abs. 1 GG dem 
Bund das Eigentum an den bisherigen Reichsauto-
bahnen und Reichsstraßen übertragen worden ist, 
enthält keine Regelung hinsichtlich des Straßen-
eigentums in den Ortsdurchfahrten, soweit die 
Straßenbaulast den Gemeinden zusteht. 

Inzwischen ist in § 6 FStrG der Grundsatz verankert 
worden, daß das Eigentum am Straßenkörper der 
Straßenbaulast folgt. Eine bundesrechtliche Rege-
lung, wonach die Gemeinden das Eigentum an dem 
in ihrer Baulast stehenden Teil der Ortsdurchfahrt 
erwerben, fehlt z. Z. noch. Das bayerische Straßen 
und Wegegesetz (Artikel 73) hat für seinen Gel-
tungsbereich den Eigentumsübergang an den Orts-
durchfahrten der Bundesfernstraßen bereits voll-
zogen. Durch Artikel 2 soll die bisherige Lücke all-
gemein geschlossen werden. Die Ergänzung ist 
hauptsächlich in den Gemeinden mit mehr als 9000 
Einwohnern von Bedeutung, in denen das Eigentum 
an der Fahrbahn noch einer anderen Gebietskörper-
schaft zusteht, die nach früherem Recht einmal 
Träger der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrt 
war. Im übrigen werden die Gemeinden bereits 
weitgehend Eigentümer derjenigen Straßenteile 
sein, deren Baulast sie tragen. 

Zu Artikel 5 

Absatz 1 

Entsprechend der Regelung bei Abstufungen (vgl. 
§ 2 Abs. 5) soll die Straßenbaulast in den Ortsdurch-
fahrten . der Gemeinden zwischen 9000 und 20 000 
Einwohnern mit Beginn des Rechnungsjahres auf 
den Bund übergehen. Im übrigen kann das Gesetz 
ohne Schwierigkeiten unverzüglich in Kraft treten. 

Absatz 2 

Durch die Änderung der Kostenbestimmung in § 12 
sollen frühere Kostenentscheidungen in Planfest-
stellungen (vgl. § 12 Abs. 4) und frühere Kosten-
vereinbarungen nicht aufgehoben werden. Die ge-
änderten Bestimmungen gelten daher nur für solche 
Bauvorhaben, für die der Plan noch nicht festge-
stellt und eine Kostenregelung noch nicht verein-
bart worden ist. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe d 

In dein neu eingefügten Absatz 3 a des § 2 sind 
die Worte „des § 1" zu ersetzen durch die 
Worte „des § i Abs. 1 oder 3". 

Begründung 

Die Änderung dient der Klarstellung. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe e 

§ 2 Abs. 6 ist wie folgt zu fassen: 

„ (6) Über Widmung, Umstufung und Einzie-
hung entscheidet die oberste Landesstraßenbau-
behörde. Sie hat vor einer Widmung oder Ruf-
stufung das Einverständnis des Bundesministers 
für Verkehr herbeizuführen. Die Entscheidung 
ist in einem vom Land zu bestimmenden Amts-
blatt bekanntzumachen." 

Begründung 

Das Einverständnis des Bundesministers der 
Finanzen ist nicht erforderlich. Nach dem neu 
eingefügten Absatz 3 a ist eine Straße, die die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, zur 
Bundesautobahn oder Bundesstraße, eine Bun-
desstraße, die die Voraussetzungen des § 1 
Abs. 3 erfüllt, zur Bundesautobahn aufzustufen. 
Maßgeblich für die Klassifizierung einer Straße 
ist die jeweilige Verkehrsbedeutung, bei der 
ausschließlich darauf abgestellt wird, in wel-
chem Umfang eine Straße einem konkreten Ver-
kehr zu dienen bestimmt ist. Wenn eine Straße 
mit niedrigerer Klassifizierung die Vorausset-
zungen einer Bundesfernstraße nach objektiven 
Merkmalen erfüllt, ist sie aufzustufen. Es be-
darf dann nicht des Einverständnisses des Bun-
desministers der Finanzen. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 4 

Der neu eingefügte § 5 a ist wie folgt zu fassen: 

„§ 5 a 

Zum Bau oder Ausbau von Ortsdurchfahrten 
im Zuge von Bundesstraßen und zum Bau oder 
Ausbau von Zubringerstraßen zu Bundesfern-
straßen in der Baulast des Bundes kann der 
Bund, wenn ein Interesse des Bundes besteht, 
Zuschüsse oder Darlehen gewähren. Es können 
auch Zuschüsse für den Grunderwerb gegeben 
werden. Außerdem leistet der Bund aus einem 
zweckgebundenen Mehraufkommen der Mine-
ralölsteuer (Gemeindepfennig) Zuschüsse zum 
Bau und Ausbau von Verkehrsanlagen von 
Landstraßen II. Ordnung und sonstiger kommu-
naler Straßen, die, ohne Zubringerstraßen zu 
sein, in anderer Weise für Bundesfernstraßen 
von Bedeutung sind. Die Verteilung dieser Zu-
schüsse wird den Ländern überlassen." 

Begründung 

a) Dotationsauflagen 

Wegen der Dotationsauflagen des Bundes 
haben zwischen diesem und den Ländern 
jahrelange Verhandlungen geschwebt. Sie 
endeten mit einem Kompromiß, wie er im 
Schreiben des Bundesministers der Finanzen 
vom 12. Februar 1959 an die obersten Bun-
desbehörden Niederschlag gefunden hat. Da-
nach soll künftig grundsätzlich von einer 
Selbstbeteiligungsauflage zu Lasten des Lan-
des bei zweckgebundenen Zuschüssen und 
Darlehen des Bundes abgesehen werden. So-
weit sie trotzdem erfolgen soll, ist ein be-
stimmtes Verfahren vorgesehen. Die Verein-
barung soll jedoch nach Nr. 6 nicht Platz 
greifen, wenn ein finanzielles Zusammenwir-
ken bei besonderen Aufgaben anderweitig 
geregelt ist. Eine solche anderweitige Rege-
lung besteht bisher in § 7 Abs. 2 BStrVermG. 
Sie sieht vor, daß das Land sich beteiligen 
sollte bei Zuwendungen des Bundes für Zu-
bringer für die Bundesautobahnen und für 
Ortsdurchfahrten. Die jetzige Fassung des 
§ 5 a stellt eine Erweiterung dar. Es soll eine 
Beteiligung des Landes künftig auch für Zu-
bringer zu Bundesstraßen erfolgen. Außer-
dem geht der Bund nach der Fassung des 
§ 5 a a. a. O. offensichtlich davon aus, daß 
das Land sich auch bei den Zuwendungen 
des Bundes aus dem „Gemeindepfennig" 
entsprechend beteiligt. 

Das Verlangen des Bundes nach einer Betei-
ligung im Rahmen des Gemeindepfennigs 
widerspricht dem Sinngehalt des einschlägi-
gen Bundestagsbeschlusses, durch den bei Er-
höhung der Mineralölsteuer um 1 Pfennig 
der Bundesregierung aufgegeben wurde, die-
sen Mehrertrag ausschließlich zur Erhöhung 
der Bundeszuschüsse an die kommunalen 
Baulastträger zu verwenden und dabei ins-
besondere solche Gemeinde- und Kreisstra-
ßen zu berücksichtigen, die mit Bundesfern-
straßen in Beziehung stehen. Die Neufassung 
strebt an, auch die bereits bestehende Dota-
tionspflicht im Rahmen des bisherigen § 7 
Abs. 2 BStrVermG ersatzlos wegfallen zu 
lassen. 

b) Beteiligung am Grunderwerb 

Die Einschränkung bei der Beteiligung am 
Grunderwerb, daß die Zuwendungen hierfür 
auf „besondere Fälle" beschränkt werden 
sollen, erscheint nicht gerechtfertigt. Nach 
der Begründung ist ein solcher Fall nur ge-
geben, wenn die Kosten des Grunderwerbs 
im Verhältnis zu den Baukosten einer Maß-
nahme unverhältnismäßig hoch sind. Es steht 
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aber fest, daß dies bei Grunderwerb inner-
halb einer Ortslage stets der Fall ist. An-
dererseits ist der Straßenbaugrund kein 
irgendwie realisierbarer Vermögenswert -  
zumindest so lange nicht, wie die Straße 
existiert. 

c) Gesetzliche Regelung für den Gemeinde-
pfennig 

Die Zweckbindung des Mehrertrages von 
1 Pfennig bei der Mineralölsteuer beruht auf 
einem nahezu einstimmigen Beschluß des 
Bundestages, der im Straßenbaufinanzie-
rungsgesetz selbst keinen Ausdruck gefun-
den hat. Der Bund beabsichtigt, durch die 
jetzige Fassung des § 5 a diese Zuwendun-
gen aus dem Gemeindepfennig mit den übri-
gen Zuwendungen für kommunale Baulast-
träger zu koppeln. Im Interesse der Gemein-
den erscheint es aber richtig, den Gemeinde-
pfennig gesondert auszuweisen und dafür 
eine besondere gesetzliche Grundlage zu 
schaffen. 

d) Globale Zuweisung der Straßenbaumittel 

Es sollte angestrebt werden, die gesamten 
Zuwendungen des Bundes an fremde Stra-
ßenbaulastträger global den Ländern zu 
überweisen. Hierzu wäre eine Verwaltungs-
vereinbarung notwendig, weil eine solche 
Regelung für den Bund eine Abweichung 
von § 64 a RHO darstellt. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 8 

Buchstabe b ist wie folgt zu fassen: 

,b) § 9 Abs. 8 erhält folgende Fassung: 

„ (8) Die oberste Landesstraßenbaubehörde 
kann im Einzelfall Ausnahmen von den Ab-
sätzen 1, 2 und 4 bis 6 zulassen, wenn über-
wiegende öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen." 

Begründung 

Um Baumaßnahmen in landwirtschaftlichen 
Betrieben, die in der Nähe von Bundesfern-
straßen liegen, nicht unnötig zu erschweren, 
sollte die Befugnis, Ausnahmen von den An-
bauverboten zuzulassen, nicht über das im 
Interesse der Verkehrssicherheit notwendige 
Maß hinaus eingeschränkt werden. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 9 

a) In § 9 a Abs. 1 Satz 1 ist vor dem Wort 
„wertsteigernde" das Wort „wesentlich" und 
vor dem Wort „erschwerende" das Wort 
„erheblich" einzufügen. 

Begründung 

Vergleiche die Begründung zu Nr. 5 Buch-
stabe f. 

b) In § 9 a Abs. 1 Satz 2 sind die Worte „Bau-
rechtlich genehmigte" zu streichen. 

Begründung 

Vergleiche die Begründung zu Nr. 5 Buch-
stabe f. 

c) § 9 a Abs. 2 ist wie folgt zu fassen. 

„ (2) Dauert die Veränderungssperre länger 
als zwei Jahre, so können die Eigentümer 
für die dadurch entstandenen Vermögens-
nachteile vom Träger der Straßenbaulast 
eine angemessene Entschädigung in Geld 
verlangen. Sie können ferner die Übernahme 
der vom Plan betroffenen Flächen verlan-
gen, wenn es ihnen mit Rücksicht auf die 
Veränderungssperre wirtschaftlich nicht zu-
zumuten ist, die Grundstücke in der bisheri-
gen oder einer anderen zulässigen Art zu 
benutzen. Die Vorschriften über die Entschä-
digung im Zweiten Abschnitt des Fünften 
Teils des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 
1960 (Bundesgesetzbl. I S. 341) gelten ent-
sprechend. Kommt keine Einigung über die 
Übernahme zustande, so können die Eigen-
tümer die Entziehung des Eigentums an den 
Flächen verlangen. Im übrigen gilt § 19 (Ent-
eignung)." 

Begründung 

Es ist rechtspolitisch nicht vertretbar, die 
Veränderungssperre länger auszudehnen, als 
aus sachlichen Gründen notwendig ist. Es 
sollte auch dem Staatsbürger eine über 
2 Jahre hinausgehende Veränderungssperre 
nicht zugemutet werden. 

Die in der Regierungsvorlage enthaltene Re-
gelung der Entschädigung ist unvollständig. 
Die vorgeschlagene Ergänzung entspricht 
§ 18 Abs. 1 Satz 2 des Bundesbaugesetzes. 

d) In § 9 a Abs. 3 Satz 1 ist das Wort „Beneh-
men" durch das Wort „Einvernehmen" zu er-
setzen. 

Begründung 

Vergleiche die Begründung zu Nr. 5 Buch-
stabe f. 

e) In § 9 a Abs. 3 ist im letzten Satz das Wort 
„Vierjahres-Frist" durch das Wort „Zwei-
jahres-Frist" zu ersetzen. 

Begründung 

Vergleiche die Begründung zu Nr. 5 Buch-
stabe c. 

f) In § 9 a ist Absatz 5 wie folgt zu fassen: 

„(5) Die oberste Landesstraßenbaubehörde 
kann Ausnahmen von der Veränderungs-
sperre zulassen, wenn überwiegende öffent-
liche Belange nicht entgegenstehen." 

Begründung 

Die in dem Entwurf vorgesehene Fassung 
des § 9 a würde landeskulturelle Maßnah

-

men, z. B. die Anlage von Dränagen, Was- 
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sergräben, Wasserleitungen usw. erheblich 
beeinträchtigen. Da bei Veränderungssper-
ren in der Regel eine Entschädigung des 
Eigentümers nicht erfolgen soll, müssen 
diese Sperren ferner ihrem Inhalte, ihrer 
Dauer und ihrem räumlichen Umfange nach 
auf das notwendige Maß beschränkt werden. 

Das kann dadurch geschehen, daß 

a) nur wesentlich wertsteigernde und den 
Straßenbau erheblich erschwerende Ver-
änderungen untersagt und alle bereits 
begonnenen Veränderungen, auch soweit 
sie einer besonderen Genehmigung nicht 
bedürfen (Dränagen usw.) von der 
Sperre ausgenommen werden (Absatz 1), 

b) bereits bei einer Dauer der Sperre von 
mehr als 2 Jahren eine Entschädigungs-
pflicht entsteht (Absatz 2), 

c) die Befugnis der Erteilung von Ausnah-
megenehmigungen entsprechend der Re-
gelung in § 14 Abs. 2 Bundesbaugesetz 
nicht mehr als notwendig eingeschränkt 
wird. 

6. Zu Artikel 1 Nr. 11 

Nr. 11 ist wie folgt zu fassen: 

,11. In § 12 treten an die Stelle der Absätze 2 
und 3 folgende Absätze 2, 3 und 3 a: 

„ (2) Werden mehrere Straßen gleichzeitig 
neu angelegt oder an bestehenden Kreu-
zungen Anschlußstellen neu geschaffen, so 
haben die Träger der Straßenbaulast die 
Kosten der Kreuzungsanlage im Verhältnis 
der Fahrbahnbreiten zu tragen. Bei der Be-
messung der Fahrbahnbreiten sind die Rad- 
und Gehwege, die Trennstreifen und be-
festigten Seitenstreifen einzubeziehen. 

(3) Wird eine Straße ausgebaut, so hat 
der Träger der Straßenbaulast dieser Straße 
die Kosten der notwendigen Änderungen 
von Kreuzungen zu tragen. Werden meh-
rere Straßen gleichzeitig ausgebaut, so ha-
ben clie beteiligten Träger der Straßenbau-
last die Kosten der dadurch bedingten Ände-
rungen von Kreuzungen anteilig in dem 
Verhältnis zu tragen, in dem die Kosten 
der von ihnen veranlaßten Änderungen bei 
getrennter Durchführung zueinander stehen 
würden. 

(3 a) Wird die Änderung einer Kreuzung 
unabhängig von dem Ausbau einer Straße 
wegen der Entwicklung des Verkehrs erfor-
derlich, so gilt für die Kosten dieser Ände-
rung die Regelung des Absatzes 2. Beträgt 
jedoch der durchschnittliche tägliche Ver-
kehr mit Kraftfahrzeugen auf einer der 
Straßen nicht mehr als 20 vom Hundert des 
Verkehrs auf der anderen Straße, so hat der 
Träger der Straßenbaulast dieser anderen 
Straße die Änderungskosten allein zu tra-
gen." ' 

Begründung 

Absatz 3 enthielt in der bisherigen Fassung 
den Grundsatz, daß die Kosten der Ände-
rung einer Kreuzung oder Einmündung 
stets von beiden Baulastträgern im Verhält-
nis der Fahrbahnbreiten zu tragen sind, 
auch wenn die Änderung nur aus den Ver-
hältnissen des einen Beteiligten notwendig 
wird. Diese Regelung läßt Veranlassung 
und Interesse unberücksichtigt. Die Neufas-
sung folgt dem allgemeinen Rechtsgrund-
satz, daß der Störer für die Wiederherstel-
lung eines störungsfreien Zustandes zu sor-
gen hat, und sieht vor, daß beim Ausbau 
einer Straße der Träger der Straßenbaulast 
die Kosten der durch den Ausbau beding-
ten Änderungen an Kreuzungen und Ein-
mündungen zu tragen hat. Bei beiderseiti-
ger Veranlassung werden die Kosten der 
gesamten Maßnahme entsprechend dem 
Maß der Veranlassung auf die Beteiligten 
aufgeteilt. 

Soweit Kreuzungen unabhängig von dem 
Ausbau einer Straße wegen der Verkehrs-
entwicklung geändert werden müssen (z. B. 
Umwandlung einer höhengleichen Kreu-
zung in einen Verteilerkreis oder in eine 
Über- oder Unterführung), ist die bisherige 
Kostenteilung im Verhältnis der Fahrbahn-
breiten die angemessene Kostenregelung, 
weil die vorhandenen oder vorgesehenen 
Ausbaubreiten der Verkehrswege ihrer 
Verkehrsbedeutung annähernd entspre-
chen. Diese Kostenregelung wird durch die 
Bagatellklausel in Absatz 3 a Satz 2 zugun-
sten der Baulastträger untergeordneter 
Straßen gemildert. 

7. Zu Artikel 1 Nr. 15 

Nr. 15 ist wie folgt zu fassen: 

15. § 19 wird wie folgt geändert: 
a) In den Absätzen 1, 2 und 3 sind die 

Worte „§ 17" jeweils durch die Worte 
„§ 18 Abs. 5" zu ersetzen; 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Im übrigen gelten die für die 
öffentlichen Straßen geltenden Enteig-
nungsgesetze der Länder."  

Begründung 

Es ist nicht zweckmäßig, bis zum Inkrafttreten 
des Bundesenteignungsgesetzes als Zwischen-
lösung ein anderes Bundesgesetz anzuwenden, 
über dessen Vollzug noch wenig Erfahrungen 
vorliegen. Die bisherigen Landesgesetze sollten 
vielmehr weiter angewendet werden. 

8. Zu Artikel 1 Nr. 16 

Nr. 16 ist zu streichen. 

Begründung 

Es soll der Möglichkeit vorgebeugt werden, daß 
eine neue Fachaufsicht des Bundes eingeführt 
wird. 
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9. Nach Artikel 2 

Nach Artikel 2 ist folgender Artikel 2 a einzu-
fügen: 

„Artikel 2a 

Träger der Straßenbaulast für Brücken außer-
halb von Ortsdurchfahrten im Zuge von Bun-
desfernstraßen über Gewässer ist der Bund 
auch dann, wenn die Baulast bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes anderen Gebietskörperschaften 
oblag."  

Begründung 

Zahlreiche Brücken über Gewässer im Zuge von 
Reichsstraßen standen nicht in der Baulast des 
Deutschen Reichs. Hierfür waren verschiedene 

Gründe maßgebend. Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 
FStrG gehören die Brücken zu den Bundesfern-
straßen. Es ist daher sinnvoll, daß die Brücken 
außerhalb von Ortsdurchfahrten als Teile der 
Straße in der Baulast des Bundes stehen, zumal 
die früheren Gründe für eine Sonderregelung 
nicht mehr gegeben sind. 

0. Zu Artikel 5 

In Absatz 1 ist Satz i wie folgt zu fassen: 

„Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a und Artikel 2a 
treten am 1. Januar 1962 in Kraft." 

Begründung 

Folge der Einfügung des neuen Artikels 2a. 
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Anlage 3 

Stellungnahme der Bundesregierung 

zu den Änderungsvorschlägen des Bundesrates 

Die Bundesregierung stimmt den Änderungsvor-
schlägen unter 1., 5.a) und 5.f) zu. 

Dagegen bestehen Bedenken gegen die folgenden 
Änderungsvorschläge: 

Zu 2.  

Dem Änderungsvorschlag kann nur in folgender Fas-
sung zugestimmt werden: 

„ (6) Über Widmung, Umstufung und Einziehung 
entscheidet die oberste Landesstraßenbaubehörde. 
Sie hat vor einer Widmung oder Aufstufung das 
Einverständnis des Bundesministers für Verkehr 
herbeizuführen. Die Aufstufung bedarf auch des 
Einverständnisses des Bundesministers der Finan-
zen. Die Entscheidung ist in einem vom Land zu 
bestimmenden Amtsblatt bekanntzumachen." 

Das Einverständnis des Bundesministers der Finan-
zen zur Aufstufung wird wegen der mit ihr verbun-
denen finanziellen Belastung des Bundes weiterhin 
für erforderlich gehalten. Dagegen bestehen keine 
Bedenken, von einem Einverständnis des Bundes-
ministers für Verkehr bei der Abstufung abzusehen. 

Zu 3.  

Dem Änderungsvorschlag wird nicht zugestimmt. Die 
Bundesregierung erachtet es für zulässig, als Vor-
aussetzung der Gewährung von Zuwendungen an 
fremde Straßenbaulastträger auch eine Beteiligung 
der Länder vorzusehen. Die Vereinbarung zwischen 
dem Bundesminister der Finanzen und den Ländern 
über die sogenannten Dotationsauflagen und der 
Bundestagsbeschluß vom 9. März 1960 — Umdruck 484 
— über den sogenannten Gemeindepfennig stehen 
nicht entgegen. Die Finanzverantwortung für die ver-
schiedenen Straßenkategorien ist auf Bund, Länder, 
Landkreise und Gemeinden aufgeteilt, wobei die 
Länder in erster Linie die Verantwortung für die 
Landstraßen I. Ordnung tragen, aber auch dafür, daß 
die Landkreise und Gemeinden in die Lage versetzt 
werden, die Verpflichtungen für ihre Straßen zu er-
füllen. Wenn der Bund Zuwendungen für diese Stra-
ßen gibt, weil ein erhebliches Interesse des Bundes 
besteht, so bleibt die grundsätzliche Finanzverant-
wortung der Länder hiervon unberührt. Daher ist 
das Verlangen gerechtfertigt, daß die Länder eben-
falls angemessene Zuschüsse zu denen des Bundes 
leisten. Andernfalls könnte die Hilfe für die Kom-
munen durch den Gemeindepfennig nicht in dem 
gewünschten Umfang zur Wirkung kommen. 

Das Verlangen der Länder, die Mittel aus dem Ge-
meindepfennig selbst zu verteilen, stößt auf erheb-
liche, auch verfassungsrechtliche Bedenken, da den 
Ländern hiermit das ausschließliche Verfügungs-
recht über Steuern eingeräumt würde, die dem Bund 

zustehen (Artikel 109 GG) und für deren ordnungs-
mäßige Verwendung daher auch der Bund verant-
wortlich ist. Er kann hierüber nur Rechenschaft ge-
ben, wenn er bei der Verwendung der Mittel selbst 
mitwirkt. Die Verteilung der Mittel durch die Länder 
würde das Haushaltsrecht des Bundestages und der 
Bundesregierung einschränken. Die Auffassung der 
Länder, nur sie seien auf Grund besserer örtlicher 
Kenntnisse in der Lage, die Mittel aus dem Ge-
meindepfennig zweckmäßig zu vergeben, ist nicht 
ausschlaggebend, da die Vorschläge für die Ver-
teilung der Mittel über die Länder an den Bund ge-
langen, so daß die Verwertung der örtlichen Kennt-
nisse sichergestellt ist. Entscheidend ist vielmehr, 
daß die zur Verfügung stehenden Straßenbaumittel 
des Bundes nach der Verkehrsbedeutung der Stra-
ßen im ganzen Bundesgebiet verteilt werden müs-
sen. Dieser Forderung kann durch eine Globalzuwei-
sung der Mittel aus dem Gemeindepfennig an alle 
Länder nicht Rechnung getragen werden, sondern 
nur dadurch, daß der Bund die Verteilung dieser 
Mittel in der Hand behält. 

Die Fassung der Regierungsvorlage hält sich ferner 
im Rahmen der Zweckbestimmung, die der Bundes-
tag in dem genannten Beschluß dem Gemeindepfen-
nig gegeben hat. Dagegen widerspricht die Fassung 
des Bundesrates dem offenkundigen Wunsch des 
Bundestages, nach dem insbesondere die Zubringer-
straßen zu den Bundesfernstraßen berücksichtigt 
werden sollten. Der Vorschlag des Bundesrates 
schließt aber die Zubringerstraßen von den Mitteln 
aus dem Gemeindepfennig aus. 

Eine von den übrigen Zuwendungen abweichende 
Behandlung des Gemeindepfennigs in haushalts-
rechtlicher Hinsicht hat der Beschluß des Bundes-
tages nicht vorgesehen. Auch der Haushaltsausschuß 
des Bundestages hat die Erträge aus dem Gemeinde-
pfennig ausdrücklich bei den sonstigen Zuwendun-
gen des Bundes für fremde Baulastträger (Haushalt 
1960 Kap 12 10 Tit. 310, Straßenbauplan Kz. 1510) 
veranschlagt. 

Wenn der Regierungsentwurf ein „erhebliches" In-
teresse des Bundes an den Baumaßnahmen fremder 
Baulastträger als Voraussetzung für die Gewährung 
von Zuwendungen verlangt, so hält er sich im Rah-
men der Richtlinien der Bundesregierung über die 
Zuwendungen des Bundes gemäß § 64a der Reichs-
haushaltsordnung. 

Die einschränkende Fassung des Regierungsentwurfs 
hinsichtlich der Zuwendungen für den Grunderwerb 
(„in besonderen Fällen") ist berechtigt, weil die 
Straßengrundstücke zwar nicht rentierlich sind, aber 
doch wertbeständiges Vermögen darstellen. Es ist 
den kommunalen Baulastträgern daher zuzumuten, 
in normalen Fällen die Kosten des Grunderwerbs 
selbst zu tragen. Wenn diese Kosten im Verhältnis 



Drucksache  2159 	Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode 

zu den Baukosten aber unverhältnismäßig hoch 
sind, so können auch sie in die Zuwendungen mit 
einbezogen werden. 

Zu 4. 

Dem Änderungsvorschlag wird im Interesse der 
Rechtseinheit nicht zugestimmt. Die Fassung des Re-
gierungsentwurfs stimmt mit § 31 Abs. 2 BBauG 
überein. Die Gewährung einer Ausnahme muß grund-
sätzlich zur Voraussetzung haben, daß einerseits die 
bestehende Regelung für den Betroffenen eine be-
sondere Härte bringt, andererseits öffentliche Be-
lange nicht berührt werden. Die Möglichkeit einer 
Ausnahme soll dem Ausgleich dieser widerstreiten-
den Interessen dienen. 

Zu 5.b) 

Dem Änderungsvorschlag kann nur in folgender Fas-
sung zugestimmt werden: 

,b) § 9 a Abs. 1 Satz 2 erhält folgenden Wortlaut: 

„Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise 
vorher begonnen worden sind, Unterhaltungsarbei

-

ten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden hiervon nicht berührt." ' 

Dadurch werden gemäß der Absicht des Bundes-
rates auch andere als baurechtlich genehmigungs-
pflichtige Veränderungen von der Veränderungs-
sperre ausgenommen, sofern sie vorher begonnen 
worden sind. Es wird aber vermieden, daß z. B. un-
genehmigte bauliche Veränderungen unter diese 
Ausnahme fallen. 

Zu 5.c) 

Dem Änderungsvorschlag kann nur in folgender Fas-
sung zugestimmt werden: 

„(2) Dauert die Veränderungssperre länger als 
vier Jahre, so können die Eigentümer für die da-
durch entstandenen Vermögensnachteile vom Träger 
der Straßenbaulast eine angemessene Entschädigung 
in Geld verlangen. Sie können ferner die Über-
nahme der vom Plan betroffenen Flächen verlangen, 
wenn es ihnen mit Rücksicht auf die Veränderungs-
sperre wirtschaftlich nicht zuzumuten ist, die Grund-
stücke in der bisherigen oder einer anderen zuläs-
sigen Art zu benutzen. Kommt keine Einigung über 
die Übernahme zustande, so können die Eigentümer 
die Entziehung des Eigentums an den Flächen ver-
langen. Im übrigen gilt § 19 (Enteignung)." 

Die Dauer der Veränderungssperre gemäß dem Re-
gierungsentwurf stimmt mit § 18 Abs. 1 BBauG über-
ein. Es ist sachlich nicht begründet, eine vom Bun-
desbaugesetz abweichende Frist vorzusehen. Im 
Gegenteil kann eine kürzere Frist im Hinblick auf 
die Schwierigkeiten im Planfeststellungsverfahren, 
insbesondere dessen weitgehende Rechtsgarantien 
(Verwaltungsrechtsweg), als nicht ausreichend an-
gesehen werden. 

Die Regelung der Entschädigung im Regierungsent-
wurf ist nicht unvollständig, da nach § 9 Abs. 2 
letzter Satz die Entschädigungsvorschriften des 
Landbeschaffungsgesetzes anzuwenden sind. 

Zu 5.d) 

Dem Änderungsvorschlag wird nicht zugestimmt. Die 
Fassung des Regierungsentwurfs entspricht der Re-
gelung in § 16 FStrG. Darin ist bei der Planung und 
Linienführung der Bundesfernstraßen das Benehmen 
mit den Landesplanungsbehörden als ausreichend 
angesehen worden. Eine stärkere Mitwirkung der 
Landesplanungsbehörden bei der nur vorbereiten-
den Festlegung von Planungsgebieten ist daher nicht 
gerechtfertigt. 

Zu 5.e) 

Dem Änderungsvorschlag wird nicht zugestimmt. 
Auf die Ausführungen. zu 5.c) darf verwiesen wer-
den.  

Zu 6.  

Dem Änderungsvorschlag wird nicht zugestimmt. 
Die bisherige Regelung in § 12 Abs. 3 des Bundes-
fernstraßengesetzes geht davon aus, daß das bei 
Kreuzungen zwischen den beteiligten Straßenbau-
lastträgern bestehende Rechtsverhältnis als ein Ge-
meinschaftsverhältnis aufzufassen ist. Durch gemein-
schaftliche Maßnahmen muß die Kreuzungsanlage 
so gestaltet werden, daß die gegenseitigen Behinde-
rungen, die durch die Überschneidung mehrerer Ver-
kehrswege entstehen, beseitigt werden. Dementspre-
chend ist auch die Kostenverteilung geregelt. Dem 
bestehenden Hauptanliegen, die Kostenlast für die 
Gemeinden und Gemeindeverbände zu mildern, ist 
durch den Regierungsentwurf weitgehend Rechnung 
getragen worden. 

Zu 7.  

Dem Änderungsvorschlag wird nicht zugestimmt. 
Durch die im Regierungsentwurf vorgesehene An-
wendung von Bestimmungen des Landbeschaffungs-
gesetzes bei Enteignungen zum Zweck des Straßen-
baues soll insbesondere den Interessen der betrof-
fenen Eigentümer Rechnung getragen werden, da 
nach dem Landbeschaffungsgesetz in bestimmten 
Fällen Entschädigung auch in Land gewährt werden 
muß. Ferner ist die Enteignung von Ersatzland mög-
lich. 

Die Regelung dient auch der Beschleunigung des 
Straßenbaues, weil erhebliche Schwierigkeiten beim 
Grunderwerb, die von den Ländern immer wieder 
hervorgehoben werden, durch die Entschädigung in 
Ersatzland vermieden werden können. Die bisher 
für den Straßenbau geltenden Enteignungsgesetze 
der Länder geben diese Möglichkeiten nicht. Da das 
Landbeschaffungsgesetz auch nach dem Luftver-
kehrsgesetz, dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz 
und dem Entwurf eines Zollgesetzes anzuwenden ist, 
trägt der Regierungsentwurf ferner zur Vereinheit-
lichung des Enteignungsrechts bei. Die Befürchtun-
gen der Länder, daß sich die Landesenteignungsbe-
hörden mehrfach umstellen müßten, ist nicht gerecht-
fertigt, weil diese Behörden schon jetzt die Bestim-
mungen des Landbeschaffungsgesetzes anwenden 
müssen und mit einer baldigen Verabschiedung 
eines Bundesenteignungsgesetzes nicht zu rechnen 
ist. Es trifft auch nicht zu, daß über den Vollzug des 
Landbeschaffungsgeselzes noch wenig Erfahrungen 
vorliegen. 
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Zu 8. 

Entgegen dem Änderungsvorschlag wird folgende 
Fassung der Nr. 16 vorgeschlagen: 

,16. § 20 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 

„(1) Die Erfüllung der Aufgaben, die den Trägern 
der Straßenbaulast für die Bundesfernstraßen oblie-
gen, wird durch die Straßenaufsicht sichergestellt. 
Die Länder üben die Straßenaufsicht im Auftrage 
des Bundes aus." ' 

Es ist nicht beabsichtigt, eine neue Fachaufsicht ein-
zuführen, sondern sicherzustellen, daß die Fachauf-
sicht auch z. B. hinsichtlich der Anwendung des 
Kreuzungsgesetzes oder des Reichspolizeikostenge-
setzes gegeben ist. Den Bedenken des Bundesrates 

wird durch die neue Formulierung Rechnung getra-
gen. 

Zu 9. und 10. 

Den Änderungsvorschlägen wird nicht zugestimmt. 
Nach § 24 Abs. 11 des Bundesfernstraßengesetzes 
besteht die Möglichkeit, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister der Finanzen durch Rechtsverord-
nung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
Brücken im Zuge von Bundesfernstraßen, die in der 
Baulast der Länder oder öffentlich-rechtlicher Selbst-
verwaltungskörperschaften stehen, in die Baulast 
des Bundes zu übernehmen. Diese Regelung zur 
Oberleitung der Brücken auf den Bund wird für aus-
reichend gehalten. 


